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b) für die Rückfahrt vom Zielort zum Wohnsitz des Versicherungs-
nehmers, wenn das Fahrzeug gestohlen ist oder nicht mehr fahr-
bereit gemacht werden kann;

c) für die Rückfahrt zum Schadenort für eine Person, wenn das
Fahrzeug dort wieder fahrbereit gemacht wurde.

Die Kostenerstattung erfolgt bei einer einfachen Entfernung unter
1.200 Bahnkilometern bis zur Höhe der Bahnkosten 2. Klasse, bei
größerer Entfernung bis zur Höhe der Bahnkosten 1. Klasse oder der
Liegewagenkosten jeweils einschließlich Zuschlägen sowie für nach-
gewiesene Taxifahrten bis zu 50 EUR.

1.5 Übernachtung bei Fahrzeugausfall
Ist das versicherte Fahrzeug nach Panne oder Unfall nicht fahrbereit
oder wurde es gestohlen, werden bei Inanspruchnahme einer Leis-
tung gemäß Ziffer 1.4 für höchstens eine, in allen anderen Fällen für
höchstens drei Nächte Übernachtungskosten erstattet, jedoch nicht
über den Tag hinaus, an dem das Fahrzeug wiederhergestellt werden
konnte oder wiederaufgefunden wurde. Der Höchstbetrag beläuft
sich auf 100 EUR je Übernachtung und Person.

1.6 Mietwagen bei Fahrzeugausfall
Ist das versicherte Fahrzeug nach Panne oder Unfall nicht fahrbereit
oder wurde es gestohlen, werden anstelle der Leistungen nach Ziffer
1.4 oder 1.5 die Kosten für die Anmietung eines gleichartigen Selbst-
fahrervermietfahrzeuges bis zur Wiederherstellung der Fahrbereit-
schaft, jedoch höchstens für sieben Tage zu maximal 50 EUR je Tag
erstattet. Bei Schadenfällen im Ausland werden Mietwagenkosten für
die Fahrt zum ständigen Wohnsitz des Versicherungsnehmers bis zu
350 EUR auch für eine geringere Anzahl von Tagen übernommen.

1.7 Ersatzteilversand
Können Ersatzteile zur Wiederherstellung der Fahrbereitschaft des
versicherten Fahrzeuges an einem ausländischen Schadenort oder in
dessen Nähe nicht beschafft werden, sorgt der Versicherer dafür, dass
der Versicherungsnehmer diese auf schnellstmöglichem Wege erhält
und trägt alle entstehenden Versandkosten.

§ 1  Schutzbriefleistungen
1. Der Versicherer erbringt nach Eintritt eines Schadenfalles im Rah-

men der nachstehenden Bedingungen die im einzelnen aufgeführten
Leistungen als Service oder als Ersatz für vom Versicherungsnehmer
aufgewandte Kosten:

1.1 Pannen- und Unfallhilfe am Schadenort
kann das versicherte Fahrzeug nach Panne oder Unfall die Fahrt
nicht fortsetzen, sorgt der Versicherer für die Wiederherstellung der
Fahrbereitschaft an der Schadenstelle durch ein Pannenhilfsfahrzeug
und trägt die hierdurch entstehenden Kosten. Der Höchstbetrag für
diese Leistung beläuft sich einschließlich der vom Pannenhilfsfahr-
zeug mitgeführten Kleinteile auf 100 EUR.

1.2 Bergen des Fahrzeuges nach Panne oder Unfall
Ist das versicherte Fahrzeug nach Panne oder Unfall von der Straße
abgekommen, sorgt der Versicherer für seine Bergung einschließlich
Gepäck und nicht gewerblich beförderter Ladung und trägt die hier-
durch entstehenden Kosten. Der Höchstbetrag für diese Leistung
beläuft sich auf 300 EUR.

1.3 Abschleppen des Fahrzeuges nach Panne oder Unfall
Kann das versicherte Fahrzeug nach Panne oder Unfall seine Fahrt
nicht fortsetzen und ist eine Wiederherstellung der Fahrbereitschaft
an der Schadenstelle nicht möglich, sorgt der Versicherer für das Ab-
schleppen des Fahrzeuges einschließlich Gepäck und nicht gewerb-
lich beförderter Ladung und trägt die hierdurch entstehenden Kosten.
Der Höchstbetrag hierfür beläuft sich auf 150 EUR; hierauf werden
eventuell erbrachte Leistungen für den Einsatz eines Pannenhilfs-
fahrzeuges angerechnet.

1.4 Weiter- oder Rückfahrt bei Fahrzeugausfall
Ist das versicherte Fahrzeug nach Panne oder Unfall nicht fahrbereit
oder wurde es gestohlen, werden Kosten erstattet
a) für die Fahrt vom Schadenort zum ständigen Wohnsitz des Versi-

cherungsnehmers
oder für die Fahrt vom Schadenort zum Zielort, jedoch höchstens
innerhalb des Geltungsbereiches gemäß § 5 Ziffer 1;
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1.8 Fahrzeugtransport nach Fahrzeugausfall
Kann das versicherte Fahrzeug nach Panne oder Unfall an einem aus-
ländischen Schadenort oder in dessen Nähe nicht innerhalb von drei
Werktagen fahrbereit gemacht werden und übersteigen die voraus-
sichtlichen Reparaturkosten nicht den Betrag, der für ein gleichwer-
tiges gebrauchtes Fahrzeug aufgewandt werden muss, sorgt der Ver-
sicherer für den Transport des Fahrzeuges zu einer Werkstatt und
trägt die hierdurch entstehenden Kosten bis zur Höhe der Rück-
transportkosten an den ständigen Wohnsitz des Versicherungsneh-
mers.

1.9 Fahrzeugunterstellung nach Fahrzeugausfall
Muss das versicherte Fahrzeug
y nach Panne oder Unfall bis zur Wiederherstellung der Fahrbe-

reitschaft oder Durchführung des Transportes zu einer Werkstatt
oder
y nach Diebstahl im Ausland und Wiederauffinden bis zur Durch-

führung des Rücktransportes oder der Verzollung bzw. Verschrot-
tung

untergestellt werden, trägt der Versicherer die hierdurch entstehen-
den Kosten, jedoch höchstens für zwei Wochen.

1.10 Fahrzeugverzollung und -verschrottung
Muss das versicherte Fahrzeug nach einem Unfall oder Diebstahl im
Ausland verzollt werden, hilft der Versicherer bei der Verzollung und
trägt die hierbei anfallenden Verfahrensgebühren mit Ausnahme des
Zollbetrages und sonstiger Steuern. Ist zur Vermeidung der Verzol-
lung eine Verschrottung des Fahrzeuges erforderlich, werden die
hierdurch entstehenden Kosten übernommen.

1.11 Fahrzeugabholung nach Fahrerausfall
Kann auf einer Reise das versicherte Fahrzeug infolge Todes oder ei-
ner länger als drei Tage andauernden Erkrankung des Fahrers weder
von diesem noch von einem Insassen zurückgefahren werden, sorgt
der Versicherer für die Abholung des Fahrzeuges zum ständigen
Wohnsitz des Versicherungsnehmers und trägt die hierdurch entste-
henden Kosten. Veranlasst der Versicherungsnehmer die Abholung
selbst, erhält er als Kostenersatz 0,30 EUR je Kilometer zwischen sei-
nem Wohnsitz und dem Schadenort. Außerdem werden in jedem Fall
die bis zur Abholung entstehenden, durch den Fahrerausfall beding-
ten Übernachtungskosten erstattet, jedoch für höchstens drei Nächte
bis zu je 100 EUR pro Person.

1.12 Ersatz von Reisedokumenten
Gerät auf einer Reise im Ausland ein für diese benötigtes Dokument
in Verlust, ist der Versicherer bei der Ersatzbeschaffung behilflich
und übernimmt die hierbei anfallenden Gebühren.

1.13 Ersatz von Zahlungsmitteln
Gerät der Versicherungsnehmer auf einer Reise im Ausland infolge
des Verlustes von Zahlungsmitteln in eine Notlage, stellt der Versi-
cherer die Verbindung zur Hausbank des Versicherungsnehmers her.
Ist die Kontaktaufnahme zur Hausbank nicht binnen 24 Stunden
nach dem der Schadenmeldung folgenden Werktag möglich, kann
der Versicherungsnehmer ein Darlehen des Versicherers bis zu 1.500
EUR je Schadenfall in Anspruch nehmen.

1.14 Vermittlung ärztlicher Betreuung
Erkrankt der Versicherungsnehmer auf einer Reise im Ausland, in-
formiert der Versicherer ihn auf Anfrage über die Möglichkeiten ärzt-
licher Versorgung und stellt, soweit erforderlich, die Verbindung
zwischen dem Hausarzt des Versicherungsnehmers und dem diesen
behandelnden Arzt oder Krankenhaus her und trägt die hierdurch
entstehenden Kosten.

1.15 Arzneimittelversand
Ist der Versicherungsnehmer auf einer Reise im Ausland zur Auf-
rechterhaltung oder Wiederherstellung seiner Gesundheit auf ver-
schreibungspflichtige Arzneimittel, die an seinem Aufenthaltsort
oder in dessen Nähe nicht erhältlich sind und für die es dort auch
kein Ersatzpräparat gibt, dringend angewiesen, sorgt der Versicherer
nach Abstimmung mit dem Hausarzt für die Zusendung und trägt die
hierdurch entstehenden Kosten. Voraussetzung ist, dass keine Ein-
fuhrbeschränkungen bestehen. Kosten für eine eventuell notwendige
Abholung des Arzneimittels sowie dessen Verzollung werden dem
Versicherungsnehmer erstattet.

1.16 Kosten für Krankenbesuch
Muss sich der Versicherungsnehmer auf einer Reise infolge Erkran-
kung länger als zwei Wochen in einem Krankenhaus aufhalten, zahlt
der Versicherer die Fahrt- und Übernachtungskosten für Besuche
durch eine nahestehende Person bis zur Höhe von 500 EUR je Scha-
denfall.

1.17 Krankenrücktransport
Muss der Versicherungsnehmer infolge Erkrankung auf einer Reise
an seinen ständigen Wohnsitz zurücktransportiert werden, sorgt der
Versicherer für die Durchführung des Rücktransportes und trägt die
hierdurch entstehenden Kosten. Art und Zeitpunkt des Rücktrans-
portes müssen medizinisch notwendig und ärztlich angeordnet sein.
Die Leistung des Versicherers erstreckt sich auch auf die Begleitung
des Versicherungsnehmers durch einen Arzt oder Sanitäter, wenn
diese behördlich vorgeschrieben ist. Außerdem trägt der Versicherer
die bis zum Rücktransport entstehenden, durch die Erkrankung be-
dingten Übernachtungskosten, jedoch für höchstens drei Nächte bis
zu je 100 EUR pro Person.

1.18 Rückholung von Kindern
Können mitreisende Kinder unter 16 Jahren auf einer Reise infolge
Todes oder Erkrankung des Versicherungsnehmers weder von die-
sem noch von einem anderen Familienangehörigen betreut werden,
sorgt der Versicherer für deren Abholung und Rückfahrt mit einer
Begleitperson zu ihrem ständigen Wohnsitz und trägt die hierdurch
entstehenden Kosten. Es werden die Bahnkosten 2. Klasse ein-
schließlich Zuschlägen sowie für nachgewiesene Taxifahrten bis zu
50 EUR erstattet.

1.19 Hilfe im Todesfall
Stirbt der Versicherungsnehmer auf einer Reise im Ausland, sorgt der
Versicherer nach Abstimmung mit den Angehörigen für die Bestat-
tung im Ausland oder für die Überführung in die Bundesrepublik
Deutschland und trägt die hierdurch jeweils entstehenden Kosten.

1.20 Kostenerstattung bei Reiseabbruch
Ist dem Versicherungsnehmer die planmäßige Beendigung seiner
Auslandsreise infolge Todes oder schwerer Erkrankung eines Mitrei-
senden oder eines nahen Verwandten bzw. wegen einer erheblichen
Schädigung seines Vermögens nicht oder nur zu einem anderen als
dem ursprünglich vorgesehenen Zeitpunkt zuzumuten, werden die
im Verhältnis zur ursprünglich geplanten Rückreise entstehenden
höheren Fahrtkosten bis zu 2.500 EUR je Schadenfall übernommen.

1.21 Reiserückrufservice
Erweist sich infolge Todes oder Erkrankung eines nahen Verwandten
des Versicherungnehmers oder infolge einer erheblichen Schädigung
seines Vermögens dessen Rückruf von einer Reise durch Rundfunk als
notwendig, werden die erforderlichen Maßnahmen vom Versicherer in
die Wege geleitet und die hierdurch entstehenden Kosten übernommen.

1.22 Hilfeleistung in besonderen Notfällen
Gerät der Versicherungsnehmer auf einer Reise im Ausland in eine
besondere Notlage, die in den Ziffern 1.1 bis 1.21 nicht geregelt ist
und zu deren Beseitigung Hilfe notwendig ist, um erheblichen Nach-
teil für seine Gesundheit oder sein Vermögen zu vermeiden, werden
die erforderlichen Maßnahmen veranlasst und die hierdurch entste-
henden Kosten bis zu 250 EUR je Schadenfall übernommen. Kosten
im Zusammenhang mit der Nicht- oder Schlechterfüllung von Ver-
trägen, die vom Versicherungsnehmer abgeschlossen wurden, sowie
Wiederbeschaffungs- und Reparaturkosten werden nicht erstattet.

2. Fahrzeuge im Sinne von Ziffer 1 sind
y Krafträder mit mehr als 50 ccm Hubraum,
y Personen- einschließlich Kombinationskraftfahrzeuge,
y Wohnmobile bis 4 t zulässiges Gesamtgewicht,
jeweils unter Einschluss mitgeführter Wohnwagen-, Gepäck- oder
Bootsanhänger.
Das versicherte Fahrzeug darf nach Bauart und Ausstattung nur zur
Beförderung von nicht mehr als neun Personen bestimmt sein.
Benutzt der Versicherungsnehmer im Ausland anstelle des versicher-
ten Fahrzeuges vorübergehend ein Selbstfahrervermietfahrzeug, tritt
dieses an die Stelle des versicherten Fahrzeuges.

3. Es kann vereinbart werden, dass neben dem im Versicherungsschein
bezeichneten Fahrzeug des Versicherungsnehmers auch für alle weite-
ren Personen- und Kombinationskraftfahrzeuge, die auf den Versiche-
rungsnehmer und den ehelichen oder im Versicherungsschein ge-
nannten nichtehelichen Lebenspartner zugelassen sind, Versicherungs-
schutz besteht, soweit die weiteren Fahrzeuge ausschließlich privat ge-
nutzt werden. Diese Vereinbarung kann auf Krafträder und / oder
Wohnmobile bis 4 t zulässiges Gesamtgewicht ausgedehnt werden.

4. Unter Panne ist jeder Brems-, Betriebs- oder Bruchschaden zu ver-
stehen. Unfall ist jedes unmittelbar von außen her, plötzlich mit
mechanischer Gewalt einwirkende Ereignis.

5. Reise ist jede Abwesenheit vom ständigen Wohnsitz bis zu einer
Höchstdauer von fortlaufend sechs Wochen. Als ständiger Wohnsitz
gilt der inländische Ort, an dem der Versicherungsnehmer polizeilich
gemeldet ist und sich überwiegend aufhält.
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§ 2  Versicherte Personen
1. Versicherungsschutz besteht für den Versicherungsnehmer und

y bei Benutzung des versicherten Fahrzeuges für die berechtigten
Fahrer und Insassen,

y bei sonstigen Reisen für die ehelichen oder im Versicherungs-
schein genannten nichtehelichen Lebenspartner und die minder-
jährigen Kinder der versicherten oder mitversicherten Personen.

2. Alle für den Versicherungsnehmer getroffenen Bestimmungen gelten
sinngemäß für die mitversicherten Personen.

3. Die Ausübung der Rechte aus dem Versicherungsvertrag steht nur
dem Versicherungnehmer sowie dem ehelichen oder dem im Ver-
sicherungsschein genannten nichtehelichen Lebenspartner zu.

§ 3  Ausschlüsse vom Versicherungsschutz
1. Es besteht, soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, kein Versiche-

rungsschutz, wenn das Ereignis, aufgrund dessen der Versicherer in
Anspruch genommen wird (Schadenfall),

1.1 durch Krieg, innere Unruhen, Verfügung von hoher Hand, Erdbeben
oder Kernenergie verursacht wurde,

1.2 vom Versicherungsnehmer vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeige-
führt wurde,

1.3 durch eine Erkrankung, die innerhalb von sechs Wochen vor Reise-
beginn erstmalig oder zum wiederholten Male aufgetreten ist, oder
durch eine Schwangerschaft verursacht wurde.

2. In Schadenfällen im Zusammenhang mit der Benutzung des versicher-
ten Fahrzeuges besteht außerdem kein Versicherungsschutz, wenn

2.1 der Fahrer des versicherten Fahrzeuges bei Eintritt des Schadens
nicht die vorgeschriebene Fahrerlauhnis hatte oder zum Führen des
Fahrzeuges nicht berechtigt war. In diesen Fällen bleibt der Ver-
sicherungsschutz jedoch für diejenigen versicherten Personen be-
stehen, die von dem Fehlen der Fahrerlaubnis oder der Nichtberech-
tigung des Fahrers ohne Verschulden keine Kenntnis hatten,

2.2 mit dem versicherten Fahrzeug bei Schadeneintritt an einer Fahrver-
anstaltung, bei der es auf die Erzielung einer Höchstgeschwindigkeit
ankam, einer dazugehörenden Übungsfahrt oder einer Geschicklich-
keitsprüfung teilgenommen wurde,

2.3 das versicherte Fahrzeug bei Schadeneintritt zur gewerbsmäßigen
Personenbeförderung oder gewerbsmäßigen Vermietung verwendet
wurde,

2.4 der Schadenort weniger als 50 km Luftlinie vom ständigen Wohnsitz
des Versicherungsnehmers entfernt liegt. Dieser Ausschluss gilt nicht
für die Leistungen gemäß § 1 Ziffern 1.1 bis 1.3 und 1.10. Es kann ver-
einbart werden, dass der Ausschluss auch für die Leistungen gemäß
§ 1 Ziffer 1.6 bei Unfällen aufgehoben wird.

§ 4  Pflichten des Versicherungsnehmers 
nach Schadeneintritt

1. Der Versicherungsnehmer hat nach Eintritt des Schadenfalles
1.1 den Schaden dem Versicherer unverzüglich anzuzeigen,
1.2 sich mit dem Versicherer darüber abzustimmen, ob und welche Leis-

tungen dieser erbringt,
1.3 den Schaden so gering wie möglich zu halten und eventuelle Wei-

sungen des Versicherers zu befolgen,
1.4 dem Versicherer jede zumutbare Untersuchung über Ursache und

Höhe des Schadens und über den Umfang seiner Entschädigungs-
pflicht zu gestatten sowie Originalbelege zum Nachweis der Scha-
denhöhe vorzulegen und ggf. die behandelnden Ärzte von der
Schweigepflicht zu entbinden,

1.5 den Versicherer bei der Geltendmachung der aufgrund seiner Leis-
tungen auf ihn übergegangenen Ansprüche gegenüber Dritten zu un-
terstützen und ihm die hierfür benötigten Unterlagen auszuhändigen.

2. Verletzt der Versicherungsnehmer eine der vorgenannten Pflichten
vorsätzlich oder grob fahrlässig, ist der Versicherer von seiner Leis-
tungsverpflichtung frei, es sei denn, dass die Pflichtverletzung des
Versicherungsnehmers keinen Einfluss auf die Feststellung des
Schadenfalles oder auf den Umfang der dem Versicherer obliegenden
Leistung hatte.

3. Hat der Versicherungsnehmer aufgrund der Leistung des Versicher-
ers Kosten erspart, die er ohne den Schadeneintritt hätte aufwenden
müssen, kann der Versicherer seine Leistung um einen Betrag in
Höhe dieser Kosten kürzen.

4. Hat der Versicherungsnehmer aufgrund desselben Schadenfalles
neben den Ansprüchen auf Leistungen des Versicherers auch Erstat-
tungsansprüche gleichen Inhalts gegen Dritte, kann er insgesamt kei-
ne Entschädigung verlangen, die seinen Gesamtschaden übersteigt.

§ 5  Örtlicher Geltungsbereich
1. Versicherungsschutz besteht für Schadenfälle in Europa, den außer-

europäischen Anliegerstaaten des Mittelmeeres sowie auf den Kana-
rischen Inseln, den Azoren und Madeira.

2. Es kann vereinbart werden, dass
y der Versicherungsschutz auf Schadenfälle in der Bundesrepublik

Deutschland beschränkt ist,
y Schadenfälle innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ausge-

schlossen sind.

§ 6  Beginn und Dauer des Versicherungsschutzes
1. Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Schutzbrief angegebe-

nen Zeitpunkt, wenn der erste Beitrag spätestens zwei Wochen nach
Anforderung gezahlt wurde. Bei späterer Zahlung beginnt der Versi-
cherungsschutz erst mit der Zahlung, jedoch nicht vor dem angege-
benen Zeitpunkt. Bei einer Vertragsdauer von mehr als fünf Jahren
kann der Vertrag schon zum Ende des fünften Jahres oder jedes dar-
auffolgenden Jahres gekündigt werden; die Kündigung muss dem
Vertragspartner spätestens drei Monate vorher zugehen.

2. Der Versicherungsschutz endet mit dem vereinbarten Zeitpunkt. Bei
einer Versicherungsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich
der Versicherungsschutz jeweils um ein Jahr, wenn nicht spätestens
drei Monate vor Vertragsablauf schriftlich gekündigt wurde.

§ 7  Beitragszahlung
1. Die Beiträge sind Jahresbeiträge und zuzüglich der jeweiligen Versi-

cherungsteuer im voraus zu zahlen.
2. Der erste oder einmalige Beitrag ist zu zahlen, sobald dem Versiche-

rungsnehmer der Schutzbrief und eine Zahlungsaufforderung zuge-
hen.

3. Folgebeiträge sind für jeweils ein Versicherungsjahr am 1. des Mo-
nats zu zahlen, in dem ein neues Versicherungsjahr beginnt. Wird ein
Folgebeitrag nicht spätestens zu diesem Termin gezahlt, kann der
Versicherer dem Versicherungsnehmer schriftlich auf dessen Kosten
eine Zahlungsfrist von mindestens zwei Wochen setzen. Tritt nach
Ablauf dieser Frist ein Schadenfall ein und ist der Versicherungsneh-
mer mit der Zahlung des Beitrages noch im Verzug, ist der Versiche-
rer von der Verpflichtung zur Leistung frei. Hierauf ist der Versiche-
rungsnehmer mit der Fristbestimmung hinzuweisen.

§ 8  Beitragsänderung
Der Versicherer kann den Beitrag mit Wirkung ab Beginn des nächsten
Versicherungsjahres ändern. Bei Erhöhung des Beitrages darf dieser den
zum Zeitpunkt der Erhöhung für Neuverträge geltenden Beitragssatz nicht
übersteigen. Der Versicherungsnehmer kann binnen zwei Wochen nach
Mitteilung über eine Beitragserhöhung den Vertrag zum Zeitpunkt der
Wirksamkeit der Erhöhung kündigen.

§ 9  Folgefahrzeug
1. Wird das versicherte Fahrzeug veräußert oder fällt es auf sonstige

Weise weg, besteht Versicherungsschutz für das Fahrzeug, das an die
Stelle des versicherten Fahrzeuges tritt. Die Veräußerung oder der
sonstige Wegfall des versicherten Fahrzeuges ist dem Versicherer in-
nerhalb eines Monates anzuzeigen und das Folgefahrzeug zu be-
zeichnen. Unterlässt der Versicherungsnehmer die Anzeige oder die
Bezeichnung des Folgefahrzeuges, besteht Versicherungsschutz nur,
wenn die Unterlassung nicht auf einem Verschulden des Versiche-
rungsnehmers beruht.

2. Wird das Folgefahrzeug bereits vor Veräußerung des versicherten
Fahrzeuges erworben, bleibt dieses bis zu seiner Veräußerung, läng-
stens jedoch bis zu einem Monat nach dem Erwerb des Folgefahr-
zeuges ohne zusätzlichen Beitrag mitversichert. Bei Erwerb eines
Fahrzeuges innerhalb eines Monates vor oder innerhalb eines Mona-
tes nach der Veräußerung des versicherten Fahrzeuges wird vermu-
tet, dass es sich um ein Folgefahrzeug handelt.
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§ 10  Wegfall des versicherten Fahrzeuges
1. Ist das versicherte Fahrzeug weggefallen und liegen die Voraussetzun-

gen der Folgefahrzeugregelung gemäß § 9 nicht vor, kann der Versi-
cherungsnehmer die Aufhebung des Versicherungsvertrages zum Zeit-
punkt des Wegfalles verlangen. Stellt der Versicherungsnehmer diesen
Antrag erst später als zwei Monate nach Wegfall des versicherten Fahr-
zeuges, wird der Versicherungsvertrag ab Antragseingang aufgehoben.

2. Verringert sich in den Fällen des § 1 Ziffer 3 (Versicherung mehrerer
Fahrzeuge in einem Schutzbrief) die Anzahl der versicherten Fahr-
zeuge auf eins, wird der Beitrag auf Antrag des Versicherungsnehmers
entsprechend herabgesetzt. Zeigt der Versicherungsnehmer die Verrin-
gerung der Anzahl der Fahrzeuge später als zwei Monate nach ihrem
Eintritt an, wird der Beitrag vom Eingang der Anzeige an herabgesetzt.

§ 11  Kündigung nach dem Schadenfall
1. Nach Eintritt jedes Schadenfalles können Versicherungsnehmer und

Versicherer den Versicherungsvertrag kündigen.
2. Die Kündigung hat schriftlich zu erfolgen; sie muss dem Vertrags-

partner spätestens einen Monat nach Abschluss der Verhandlungen
über die Entschädigung zugehen.

3. Der Versicherungsnehmer kann bestimmen, ob seine Kündigung so-
fort oder zu einem späteren Zeitpunkt, jedoch spätestens zum
Schluss des laufenden Versicherungsjahres wirksam werden soll. Die
Kündigung des Versicherers wirkt einen Monat nach ihrem Zugang
beim Versicherungsnehmer.

4. Kündigt der Versicherer, so hat er nur Anspruch auf denjenigen Teil
des Beitrages, der der bis zur Wirksamkeit der Kündigung abgelau-
fenen Versicherungszeit entspricht.

§ 12  Verjährung und Klagefrist
1. Ansprüche aus diesem Versicherungsvertrag verjähren in zwei Jah-

ren. Die Verjährung beginnt am Schluss des Kalenderjahres, in dem
die Leistung verlangt werden kann. Der Zeitraum von der Meldung
des Schadenfalles beim Versicherer bis zu dessen schriftlicher Ent-
scheidung wird in die Verjährungsfrist nicht eingerechnet.

2. Lehnt der Versicherer den Versicherungsschutz ab, kann der Ver-
sicherungsnehmer den Anspruch auf Versicherungsleistung nur in-
nerhalb von sechs Monaten gerichtlich geltend machen. Diese Frist
beginnt, nachdem die Ablehnung des Versicherungsschutzes dem
Versicherungsnehmer schriftlich unter Angabe der mit dem Frist-
ablauf verbundenen Rechtsfolge mitgeteilt wurde.

§ 13  Zuständiges Gericht
1. Für Klagen gegen den Versicherer ist das Gericht an dessen Sitz oder

am Ort der Niederlassung, bei der der Vertrag abgeschlossen wurde,
zuständig. Hat ein Versicherungsagent den Vertrag vermittelt oder
abgeschlossen, ist auch das Gericht des Ortes zuständig, an dem der
Agent zur Zeit der Vermittlung oder des Abschlusses seine gewerb-
liche Niederlassung oder bei Fehlen einer solchen seinen Wohnsitz
hatte.

2. Klagen des Versicherers gegen den Versicherungsnehmer können bei
dem für den Wohnsitz des Versicherungsnehmers zuständigen
Gericht erhoben werden. Soweit es sich bei dem Vertrag um eine
betriebliche Versicherung handelt, kann der Versicherer seine An-
sprüche auch bei dem für den Sitz oder die Niederlassung des
Gewerbebetriebes zuständigen Gericht geltend machen.
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Auszug aus dem VVG
§ 38 VVG Erste Prämie
I. Wird die erste oder einmalige Prämie nicht rechtzeitig gezahlt, so ist
der Versicherer, solange die Zahlung nicht bewirkt ist, berechtigt, vom Ver-
trage zurückzutreten. Es gilt als Rücktritt, wenn der Anspruch auf die Prä-
mie nicht innerhalb von drei Monaten vom Fälligkeitstage an gerichtlich
geltend gemacht wird.
II. Ist die Prämie zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalls noch nicht
gezahlt, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei.

§ 39 VVG Folgeprämie
I. Wird eine Folgeprämte nicht rechtzeitig gezahlt, so kann der Versiche-
rer dem Versicherungsnehmer auf dessen Kosten schriftlich eine Zah-
lungsfrist von mindestens zwei Wochen bestimmen; zur Unterzeichnung
genügt eine Nachbildung der eigenhändigen Unterschrift. Dabei sind die
Rechtsfolgen anzugeben, die nach Abs. 2, 3 mit dem Ablaufe der Frist ver-
bunden sind. Eine Fristbestimmung, die ohne Beachtung dieser Vorschrif-
ten erfolgt, ist unwirksam.
II. Tritt der Versicherungsfall nach dem Ablaufe der Frist ein, und ist der
Versicherungsnehmer zur Zeit des Eintritts mit der Zahlung der Prämie
oder der geschuldeten Zinsen oder Kosten im Verzuge, so ist der Versiche-
rer von der Verpflichtung zur Leistung frei.
III. Der Versicherer kann nach dem Ablaufe der Frist, wenn der Versiche-
rungsnehmer mit der Zahlung im Verzuge ist, das Versicherungsverhältnis
ohne Einbehaltung einer Kündigungsfrist kündigen. Die Kündigung kann
bereits bei der Bestimmung der Zahlungsfrist dergestalt erfolgen, dass sie
mit Fristablauf wirksam wird, wenn der Versicherungsnehmer in diesem
Zeitpunkte mit der Zahlung im Verzuge ist; hierauf ist der Versicherungs-
nehmer bei der Kündigung ausdrücklich hinzuweisen. Die Wirkungen der
Kündigung fallen fort, wenn der Versicherungsnehmer innerhalb eines
Monats nach der Kündigung oder, falls die Kündigung mit der Fristbe-
stimmung verbunden worden ist, innerhalb eines Monats nach dem Ab-
laufe der Zahlungsfrist die Zahlung nachholt, sofern nicht der Versiche-
rungsfall bereits eingetreten ist.
IV. Soweit die in Abs. 2, 3 bezeichneten Rechtsfolgen davon abhängen,
dass Zinsen oder Kosten nicht gezahlt worden sind, treten sie nur ein,
wenn die Fristbestimmung die Höhe der Zinsen oder den Betrag der
Kosten angibt.

§ 62 VVG Rettungspflicht
I. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, bei dem Eintritte des Versi-
cherungsfalls nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des
Schadens zu sorgen und dabei die Weisungen des Versicherers zu befol-
gen; er hat, wenn die Umstände es gestatten, solche Weisungen einzuho-
len. Sind mehrere Versicherer beteiligt und sind von ihnen entgegenste-
hende Weisungen gegeben, so hat der Versicherungsnehmer nach eigenem
pflichtmäßigen Ermessen zu handeln.
II. Hat der Versicherungsnehmer diese Obliegenheiten verletzt, so ist der
Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei, es sei denn, dass die
Verletzung weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit beruht. Bei
grobfahrlässiger Verletzung bleibt der Versicherer zur Leistung insoweit
verpflichtet, als der Umfang des Schadens auch bei gehöriger Erfüllung der
Obliegenheiten nicht geringer gewesen wäre.

§ 63 VVG Rettungskosten
I. Aufwendungen, die der Versicherungsnehmer gemäß § 62 macht, fal-
len, auch wenn sie erfolglos bleiben, dem Versicherer zur Last, soweit der
Versicherungsnehmer sie den Umständen nach für geboten halten durfte.
Der Versicherer hat Aufwendungen, die in Gemäßheit der von ihm gege-
benen Weisungen gemacht worden sind, auch insoweit zu ersetzen, als sie
zusammen mit der übrigen Entschädigung die Versicherungssumme über-
steigen. Er hat den für die Aufwendungen erforderlichen Betrag auf Ver-
langen des Versicherungsnehmers vorzuschießen.
II. Bei einer Unterversicherung sind die Aufwendungen nur nach dem in
den §§ 56, 57 bezeichneten Verhältnisse zu erstatten.

§ 67 VVG Übergang von Ersatzansprüchen
I. Steht dem Versicherungsnehmer ein Anspruch auf Ersatz des Schadens
gegen einen Dritten zu, so geht der Anspruch auf den Versicherer über, so-
weit dieser dem Versicherungsnehmer den Schaden ersetzt. Der Übergang
kann nicht zum Nachteile des Versicherungsnehmers geltend gemacht
werden. Gibt der Versicherungsnehmer seinen Anspruch gegen den Drit-
ten oder ein zur Sicherung des Anspruchs dienendes Recht auf, so wird der
Versicherer von seiner Ersatzpflicht insoweit frei, als er aus dem Anspruch
oder dem Rechte hätte Ersatz erlangen können.
II. Richtet sich der Ersatzanspruch des Versicherungsnehmers gegen ei-
nen mit ihm in häuslicher Gemeinschaft lebenden Familienangehörigen,
so ist der Übergang ausgeschlossen; der Anspruch geht jedoch über, wenn
der Angehörige den Schaden vorsätzlich verursacht hat.


